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Ausgleichszahlungen in Wasserschutzgebieten

RdErl. d. Ministers fiir Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft v. 29.1.1990 - 1A 4 -
50.31.25")

Fir den Vollzug des Ausgleichs nach § 19 Abs. 4 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in Ver-
bindung mit § 15 Abs. 3 des Landeswassergesetzes (LWG) sowie der Hartefallregelung nach § 15
Abs. 4 LWG werden folgende Hinweise gegeben:

1 Ausgleich nach dem Wasserhaushaltsgesetz

' Das 5. Gesetz zur Anderung des WHG vom 25. Juli 1986 (BGB1.1 S. 1165) hat mit Wirkung vom
1.1.1987 in § 19 Abs. 4 die bundesrechtliche Rahmenregelung fir einen Ausgleich wirtschaftli-
cher Nachteile geschaffen, die bei einer Beschrankung der ordnungsgemaBen land- oder forst-
wirtschaftlichen Nutzung in Wasserschutzgebieten entstehen. Mit dem neuen Absatz 4 wird der
bisherige Entschadigungsanspruch bei enteignungsgleichen Eingriffen (§ 19 Abs. 3 WHG) er-
ganzt.

Nach Wortlaut und; Systematik des § 19 WHG beziehen sich Entschadigungsanspriiche nach §
19 Abs. 3 WHG und Ausgleichsanspriche nach § 19 Abs. 4 WHG auf Anordnungen in Wasser-
schutzgebieten (§ 19 Abs. 2 WHG).

2 Umsetzung im Landeswassergesetz
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In der Neufassung des Landeswassergesetzes vom 9. Juni 1989 (GV. NW. S. 384/SGV. NW. 7.7)
wird § 19 WHG wie folgt umgesetzt:

2.1 Anordnungen in Wasserschutzgebieten

Nach §14 LWG werden Wasserschutzgebiete durch ordnungsbehordliche Verordnung festge-
setzt. In der Verordnung kdnnen nach Schutzzonen gestaffelt verbindliche Anordnungen im Rah-
men von § 19 Abs. 2 WHG getroffen werden.

22 Entschadigungspflicht des Beglinstigten

Stellt eine Anordnung nach,§19 Abs. 2 WHG eine Enteignung dar, wird eine Entschadigungs-
pflicht (§ 19 Abs. 3 WHG) ausgeldst. Zur Entschadigung ist der Beglinstigte verpflichtet (§ 15
Abs. 2 Satz | LWG), der bei Festsetzung eines Wasserschutzgebietes zu bezeichnen ist (§ 15
Abs. 1). In der Gberwiegenden Zahl der Falle handelt es sich beim Beglinstigten um 'das Wasser-
versorgungsunternehmen.

3 Verfahrensvorschriften
3.1 Antrag, Festsetzung, gutliche Einigung

§ 15 Abs. 3 LWG regelt das Verfahren des durch § 19 Abs. 4 WHG bestimmten Ausgleichs wie
folgt: >

- Der Ausgleich wird auf Antrag eines Beteiligten durch den Regierungsprasidenten festgesetzt

- Der Antrag setzt voraus, daB sich die Beteiligten zunachst ernsthaft, aber vergeblich um eine
gutliche Einigung bemiiht haben.

32 Sachverstandige

Die Wasserversorgungsunternehmen einerseits und Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Gartenbau
andererseits haben sich darauf verstandigt, daB bei der Berechnung des Ausgleichs jeweils auf
Sachverstandige zurlickgegriffen werden kann.

3.3 Gutachten durch die Landwirtschaftskammern

Kommt es nicht zu einer gutlichen Einigung, wird der Regierungsprasident sich fir die Festset-
zung des Ausgleichs eines Gutachtens der Landwirtschaftskammern bedienen. . o

3.4 Mustervertrage

Die Verbande der Wasserversorgung und der Landwirtschaft haben sich darauf verstandigt, flr
die Ermittlung eines Ausgleichs nach § 19 Abs. 4 Gesprache Gber Mustervertrage zu fiihren. Sol-
che Mustervertra-

ge konnten zum Beispiel Empfehlungen enthalten Uber die Festsetzung pauschaler Zahlungen
flr be-stimmte Ausgleichstatbestande in Wasserschutzgebiets-verordnungen.

3.5 Ermittlung des wirtschaftlichen Nachteils
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Bei der Ermittlung des wirtschaftlichen Nachteils ist in der Regel die in der Schutzgebiets-Ver-
ordnung beschrankte Nutzung mit einer entsprechenden Nutzung auBerhalb des Schutzgebietes
zu vergleichen. Allgemein gliltige Verbote setzen, auch wenn sie fir Schutzgebiete gelten, keine
erhohten Anforderungen nach § 19 Abs. 4 WHG fest.

3.6 Schadensminderungspflicht

Bei der Ermittlung des Ausgleichs nach § 19 Abs. 4 WHG ist zu bericksichtigen, daB ein Aus-
gleichsbetrag insoweit nicht geleistet wird, als es den Betroffenen mdglich ist, durch eigene
MaBnahmen die wirtschaftlichen Nachteile zu mindern (Schadensminderungspflicht).

3.7 Heilquellenschutzgebiete

§ 16 Abs. 3 LWG bestimmt, daB fir Heilquellenschutzgebiete § 19 Abs. 2 bis 4 WHG und §§ 14
und 15 LWG sinngemanB gelten.

4 Hartefallregelung nach § 15 Abs. 4 LWG
4.1 Anspruch nach dem Wasserhaushaltsgesetz

Der Ausgleichsanspruch des § 19 Abs. 4 WHG bezieht sich nur auf Anordnungen geman § 19
Abs. 2 WHG, d. h. konkret auf Vorschriften, die in den jeweiligen Wasserschutzgebiets-verord-
nungen erlassen werden.

Danach besteht z. B. kein Ausgleichsanspruch, wenn sich Anwendungsverbote oder -beschran-
kungen fur Wasserschutz- und "Heilquellenschutzgebiete aus allgemeinen gesetzlichen Vor-
schriften fur Pflanzenschutzmittel ergeben. Der Landesgesetzgeber hat -anders als die Bundes-
lander Bayern und Hessen -keine Moglichkeit gesehen, das nach Pflanzenschutz-Anwendungs-
verordnung ab 1. 9.1988 geltende Verbot von 73 Pflanzenschutzmitteln in Wasser- und Heilquel-
lenschutzgebieten als Anordnung nach § 19 Abs. 2 WHG zu deklarieren. Inzwischen erwagt die
Bundesregierung, die Anspruchsgrundlage des § 19 Abs. 4 WHG im Rahmen der Novellierung
des Bundesnaturschutzgesetzes zu erweitern.

4.2 Hartefallregelung im Landeswassergesetz

Angesichts vorgenannter Rechtslage hat der Landesgesetzgeber in § 15 Abs. 4 LWG folgendes
bestimmt: ,Zugunsten desjenigen, der durch Anwendung der fiir das Schutzgebiet geltenden
strengeren Rechtsvorschriften erhohte Aufwendungen zum Schutz der Gewasser erbringen
muB, kann der Regierungsprasident zeitlich begrenzt in Hartefallen eine-pauschale Ausgleichs-
zahlung auch dann festsetzen, wenn der Eingriff eine Verpflichtung zum Ausgleich nach § 19
Abs. 4 des Wasserhaushaltsgesetzes nicht ausldst."”

4.3 Zeitliche Begrenzung, Erganzung des Bundesrechts
Die Notwendigkeit einer zeitlichen Begrenzung ergibt sich daraus, daB

- eine Anpassung der bundesrechtlichen Vorschriften (Wasserhaushaltsgesetz, Pflanzenschutz-
gesetz) beabsichtigt ist, 'v
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- ein Verbot fur wassergefahrdende Pflanzenschutzmittel auf Dauer nicht auf Wasser- und Heik-
juel-lenschutzgebiete beschrankt werden kann, die Zulassungsbestimmungen des Bundes viel-
mehr an die Zielsetzung eines flachendeckenden Gewasserschutzes angepal3t werden muissen.
Die Hartefallregelung des § 15 Abs. 4 LWG knipft unmittelbar daran an, daB Rechtsvorschriften
flr Schutzgebiete, z. B. im Rahmen der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung, zwar erhdhte
Aufwendungen zum Schutz der Gewasser bewirken kdnnen, je-

') MBI. NW. 1990 S. 271,
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doch keinen Ausgleich nach § 19 Abs. 4 WHG ausldsen.

Insofern stellt der Harteausgleich eine landesrechtliche Erganzung des § 19 Abs. 4 WHG fir die
Falle dar, in denen es bei erhéhten Aufwendungen in Schutzgebieten'keine bundesrechtliche
Anspruchsgrundlage gibt

4.4 Hartefalle durch Anwendung von Pflanzenschutzmitteln
4.41 Beispielfalle

Durch die am 1. 9. 1988 in Kraft getretene Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung (BGB1. | S.
1196) kdnnen erhohte Aufwendungen und damit Hartefalle im Sinne des § 15 Abs. 4 LWG in Was-
ser- und Heilquellenschutzgebieten beispielsweise, wie folgt entstehen:

- Es stehen kurzfristig keine Ersatzmittel zur Verfligung, so daB bei Spezial- und Sonderkulturen
erhebliche wirtschaftliche EinbuBen oder gar Existenzgefahrdungen beflrchtet werden missen.

- Die zugelassenen Ersatzmittel sind teurer und moglicherweise weniger wirksam, was fir eine
Ubergangs- und Anpassungszeit zu wirtschaftlichen Harten fiihren kann.

4.42 Ausgleich bei der Ricknahme von Zulassungen fur Pflanzenschutzmittel

Die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln durch die Biologische Bundesanstalt erfolgt nach dem
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse; sie ist auf maximal 10 Jahre befristet Vor Verkiin-
dung der neuen Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung waren in Wasserschutzgebieten, Zone
[ll, 54 Mittel zugelassen, die ab 1. 9.1988 verboten worden sind. Dadurch wurden auch bestehen-
de Zulassungen bis  zu 10 Jahren kurzfristig ohne Vorankiindigung zurlickgenommen. Fir die
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in Wasser- und Heilquellenschutzgebieten sind daraus
besondere Anpassungsprobleme entstanden, weil sich Landwirte und Gartner in ihrer Betriebs-
und Produktionsplanung darauf eingestellt haben, daB die 54 Pflanzenschutzmittel weiterhin ge-
setzlich zugelassen sind.

4.43 Art des Harteausgleichs, Verfahren, Mustervertrage , § 15 Abs. 4 LWG tragt der besonderen
Situation in der Pflanzenschutzmittelgesetzgebung Rechnung, indem der Harteausgleich
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- zeitlich begrenzt wird,

- in pauschalierter Form gewahrt werden kann. Im Ubrigen gilt bei der Festsetzung des Harteaus-
gleichs das Verfahren nach § 15 Abs. 3, das heif3t:

- zunachst ernsthafter Versuch der giitlichen Einigung zwischen den Beteiligten,

- beim Scheitern Festsetzung des Ausgleichs durch den Regierungsprasidenten, der sich dazu
eines Gutachtens der Landwirtschaftskammer bedient

Ferner gilt die Abrede zwischen den Verbanden der Wasserversorgung und der Landwirtschaft,
daB auch fir den Harteausgleich nach § 15 Abs. 4 LWG Mustervertrage entwickelt werden koén-
nen.

') MBI. NW. 1990 S. 938.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 5/5



	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Ausgleichszahlungen in Wasserschutzgebieten RdErl. d. Ministers für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft v. 29. 1. 1990 - I A 4 - 50.31.25¹) 

